
 
Stadtlohn, 12.02.2021 

Liebe Eltern,  
ich hoffe, Sie sind unfallfrei durch die Wintertage der vergangenen Woche gekommen. Zum laufenden 
Distanzunterricht bekommen wir von Ihnen regelmäßig Rückmeldungen; das hilft uns, wenn es nötig ist, 
zielführend nachzusteuern. Danke!  
 
Wie bereits angekündigt, sind auf Landesebene einige Entscheidungen gefallen, die für unsere Schule 
Auswirkungen haben. Das betrifft allerdings noch nicht die nächste Woche. In der kommenden Woche wird der 
Unterricht in ganz NRW wie auch in der letzten Woche vollständig auf Distanz stattfinden.  
 
Ab dem 22.02.2021 werden dann zuerst die Jahrgänge Q2 und Q1 in die Schule zurückkehren. Alle anderen 
Jahrgänge von der Klasse 5 bis zur Klasse EF bleiben zunächst im Distanzunterricht. Wir sitzen im Moment daran, im 
Einzelnen zu organisieren, wie der Präsenzunterricht für die Klassen Q1 und Q2 gestaltet werden kann. Wir 
versuchen, möglichst viel Präsenzunterricht anzubieten, gleichzeitig an der Schule aber den Infektionsschutz 
umfassend sicherzustellen. Dazu sind eine Menge an Abstimmungen und Organisationsarbeiten notwendig, ich 
beziehe die schulischen Gruppen über den Eilausschuss der Schulkonferenz in unsere Überlegungen mit ein.  
 
Sobald es konkrete Regelungen gibt, werden wir uns bei Ihnen melden und auch die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler informieren.  
 
In der Schulmail des Ministeriums, die Sie auch selbst auf der Internetseite 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-
zum-schulbetrieb-nach-dem einsehen können, werden außerdem vier für uns wichtige Punkte festgelegt: 
 
Lernstandserhebungen Klasse 8 (Vera 8) 
Die Lernstandserhebungen in der 8. Klasse, die eigentlich für dieses Schuljahr vorgesehen waren, werden auf den 
Beginn des kommenden Schuljahres verschoben. Sie werden also erst in der Klasse 9 durchgeführt. 
 
Klassenarbeiten und Klausuren 
Es ist angekündigt, dass die Anzahl der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I voraussichtlich reduziert werden 
kann. Klassenarbeiten, die im 1. Halbjahr ausgefallen sind, werden nicht nachgeholt. Die Jahrgangsstufen Q1 und 
Q2 schreiben dagegen alle regulären Klausuren. Für die Jahrgangsstufe EF folgen noch genauere Bestimmungen. 
Über die konkreten Regelungen und Termine informieren wir Sie zu gegebener Zeit.  
 
Klassenfahrten 
Die Durchführung von Schulfahrten ist für die Zeit bis zum 05.07.2021 nicht erlaubt. Damit fallen die am GSG 
geplanten Klassenfahrten bis zu den Sommerferien leider aus. Wir haben die Verträge mit den Veranstaltern 
unserer Klassenfahrten so abgeschlossen, dass keine Stornierungskosten anfallen. Darüber hinaus prüfen wir, in 
welchem Rahmen die Fahrten gegebenenfalls nach den Sommerferien nachgeholt werden können. 
 
Betreuung und Distanzlernen vor Ort 
Die bestehenden Bestimmungen zur Betreuung eines Kindes der Klasse 5 oder 6 bleiben bestehen.  
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes und hoffentlich sonniges Wochenende. Wie angekündigt findet am Rosenmontag 
kein Distanzunterricht statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 
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